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§43 
F ühmn gsorganisation 

{1) Die technische E. satzleitung führt gruf'ldsätzlich die Einheiten und Einrichtungen bei Ein­
sätzen im Bra f'ldschutz und in der Allgeme·nen Hilfe. Sie bedient sich hierbei der Zentralen Leit­
stel e. 

(2) Soweit der Einsatz dies erfordern sollte, kann die techn· ehe Einsatzleitung Führungsass· 
tentinnen und Führungsassistenten sowie Fachberaterinnen un.d Fachberater hinzuziehen. 

(3) Bei größeren Schadenslagen kann dre Gesam einsatzfeitung nach§ 20 Abs. 1 e·inen Füh­
rungsstab bi "n. Dieser bestimmt eine oder mehrere technische Einsatzleitungen. Die Leitung 
d. eses Führungsstabs obliegt im fall des § 20 Abs. 1 Nr. 1 der Leitung der jewei igen Gemein­
defeuerwehr, im Fan des§ 20 Abs. 1 Nr. 2 der Kretsbrandinspektorin oder dem Kreisbrandin­
spektor. Die Gesamte.insafzfeitung kann davon abv.-eichende· Regelurlgen treffen. Dem Füh­
rungsstab gehören a Fac.ttberaterirmen u:nd Fachberater sov.ie führungsassisten ·nnen und 
Führungsassistenten weiterhin Führungskräfte der Organisationen und Dienststellen an, deren 
Einheften und Einrichtungen im Brandschutz und in der A gemeinen Htlre mitwirken. 

{ 4) Zur Vorbereitung der Abwehr und zur Abwehr von Katastrophen wird ein Katastrophen­
schutzstab geb.ldet, er die Katastrophenschutzbehörde unterstützt Ihm gehören · 
Vertrete.rin.nen und Vertreter der Feuet'V!i<ehr und der Organisationen an, deren Einheiten und 
8nrichtungen im KatastmpheMchutz mitwi'rken. Er bestimmt eine oder mehrere technische 
Einsatzleitungen. 

{5) Die Katastrophenschutzbehörde ordnet den Einsatz cler erfordertichen Einheiten und Ein­
richtungen an. Sie bed· nt sich hierbei der Zentralen Leitstelle als Informations- und Kommuni­
kationszentrale . 

(6) Die technische Einsatzleitung kann zu ·hrer Unterstützung fachlich geeignete Personen als 
Fachberaterinnen tmd Fachberater h inzuziehen. Geht die Katastrophe von einem Betrieb aus 
oder haben die Maßnahmen der Katastrop enabwehr erhebliche direkte Auswirkur1gen auf ei­
nen Betrieb, ist eine Vertreterin oder em Vertreter des Betriebes hinzuzuziehen. 

{7) für die Dauer der Abwehm1aßnahmen sind alle an der Katastrophenabwehr tJ.eteiligten Ein­
satzkräfte e· ehr ßlich der nach§ 28 mitwirkenden Einsatzkräfte der die Abwehrmaßnahmen 
eiten<fen Ka astrophenschutzbehörde unterstel lt 

f ünfter Abs,chnitt 
Pfhchten der Bevölkerung 

§44 
Gefahrenmeldung 

(1) Wer einen Brand oder ein anderes Schadensereignis oder Gefahreneretgnis bemerJ.;t, durch 
das Menschen, Tiere, erhebliche Sachwerte oder die natür1ichen Lebensgru lagen gefährde 
sind, ist verpf[ichtet, dies unverzüglich über den Notruf 11 2 zu rnelden. Wer um Übermittlung 
einer Gefahrenmeldung ersucht wird, ist im Rahmen der ihm gegebenen Möglichkeiten hierzu 
verpfüchtet. 

{2} Bei einem Brand oder einem sonstigen Schadensereignis oder Gefahren ereignis in e·nem 
Betrieb mit einer Werkfeuerwehr ist der Betrieb verpflichtet, dies unverzüglich der Zentralen 
Leitstelle zu melden, sofern die Gefahr riicht mit eigenen Mitteln oder Kräften werden 
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oder sich durch das Schadensereig:nis Auswirllungen auf das Gebie der Gemeinde ergeben 
können. 

§45 
Vorsorgepflicht der Eigentümerinnen und Eigentümer sowie 

Besitzerinnen und Besitzer von Grun.dstückefl 

{1) Eigentümerinnen und Eigentümer, Besitzerinnen und Besitzer sowie sonsr e Nutzungsbe­
rechtigte baur che-r Anlagen, die besonders brand- oder explo~ · onsgefährdet sind, oder durch 
d·e im Falle eines Brandes, e·ner Explosion oder etnes sonstigen gefahrbringen en Ereignisses 
e·ne größere Anzahl von Menschen oder Tieren , die naru rUchen Lebensgrundlagen oder erheb­
iche Sachwerte gefährdet werden koo r1en, k.ö nen, soweit nicht eine gesetzr ehe Verpflichtung 

besteht, von der zustä ooigen Behörde nach § 16 Abs. 1, verp ichtel werden, auf eigene Kosten 
zum Zwecke der Ve·rtiütung oder Bekämpfung von Bränden, Explo<Sionen und sons!igen gerahr­
bri ngenden Ereignissen 

1. die erforderlichen Geräte u!ld Eiruichtungen bereitzustellen, zu unterhalten und für de­
ren ordnungsgemäße Bed.enung zu sorgen, 

2. für die Bereitstellung von ausreichenden Löschmittelvorräten und anderen notwendigen 
Materia ien zu sorgen, 

3. alle weiteren notwendigen organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, insbesondere 
betriebfich:e Alarmpläne u Gefahrenabwehrpläne aufzustellen und fortzuschreiben , 
d'ie mit den Alarmplänen, den Einsatzplänen und den Katastrophenschutzplänen abge­
sfmmt sind , sowie Übungen durchzuführen, 

4. eine jederze.il. verffr9bare und gege.n Missbrauch geschützte Verbindung zu einer Zen­
tralen Leitstelle für den Brandschutz; die A[lgemeine H"lfe , den Katastrophenschutz und 
den Reltungsd· nst einzurichten und zu unterhalten. 

5. Brandmeldeanlagen an die öffentliche Emprangseinri chtung bei der Zentralen Leitstelle 
anzuschließen, 

6. entsprechend den örtlichen Erfordernissen er.n.e Gebäudefunkanlage einzurichten, zu 
untemal en und auf eineni, den Funkanlagen nach§ 5 Abs. 1 Nr. 7 entsprechenden 
Stand der Technik zu h.alten. 

(2) Die Herstel ung, Verarbe~ung und Lagerung von Sachen und Stoffen mit besonderer Brand­
gefahr, Explosionsgefahr oder sonstiger Gefa rund das Erfordernis, im Falle von Bränden be­
sondere Löschmittel einzusetzen, s·oo der Gemeinde unverzüglich anzuzeigen. Über die Be­
sonderheiten des Lagergutes oder Verarbeitungsgutes sind außerdem an den Zugängen zu den 
l aqerstä!ten oder l/erarbei!ungss.tätten entsprechende Hinweise anzubringen. 

(3) E. ~ntümerinnen und Eigentümer, Besitzerinnen uoo Besitzer sowie sonsr e Nutzungsbe­
rechtigte abgelegener baur eher Anlagen, die nicht über eine ausreichende Löschwasserve rsor­
gung verfügen, können von der Gemeinde verpflichtet werden, ausreichende Löschmittel be­
reitzustel en. 
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§46 
Duldungspflichten der Eigentümerinnen und Eigentümer sowie 

Bes itzel"inoen und Besitzer von Grundstücken 

(1) E. entümerinnen und Eigentümer, Besitzerinnen und Besitzer sowie sonstige Nutzungsbe­
rechtigte von Grundstücken, bautictlen Anlagen, Schiffen oder Luftfahrzeugen s·od verpflichtet, 
·m Gefahrenfal e den Einsatzkräften der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes den Zutritt 
zu ihren Grundstücken, Gebäuden, Anlagen, Einrichtungen uoo Lagerstätten, Schiffen oder 
Luftfahrzeugen zu gestatten. Sie haben Wasservorräte und Löschn ittelvorräte, d"e sich in ·11rem 
Besitz befinden oder auf ihrem Grundstück gewonnen werden können, für den Eins.atz zur Ver­
fügung zu stellen. Sie tlaben die von der Gesamle"nsatzleitung oder der echnischen Einsatz i­
tung angeordneten Maßnahmen zu dulden, insbesondere die R.ä mung des Grundstückes oder 
die Beseit igung von Gebäuden, Gebäude!eflen, Anlage , Einfriedungen und Pflanzen. 

{2) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 obriegen auch en Eigentümertnnen und Eigentümern, Be­
sitzerinnen uod Besitzern so ·e sonstig.en Nutzungsberechligten der ·n der Nähe der Eins.atz­
stel e gelegenen Grundstücke und Gebäude. 

(3) Maßnahmen nach Abs. 1 und 2 dürfen nicht zu Schäden führen, die erkennbar außer Ver­
hältnis zu dem beabsichtigt.en Ertotg stehen. 

{4) Eigentümerinnen und Eigentümer, Besitzerinnen und Besitzer sowie sonstige Nutzungsbe­
rechtigte von Grun dstücken, bau ic:hen Anlagen , Schiffen oder Luftfahrzeugen sind verpflichtet, 
das Anbringen von Alarm- u00 Wameinrichtung:en sov.ie Hi:nweisschilc!em für Zwecke des 
Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes entschädlgungslos zu 
du.Iden. 

§47 
Pflichten einer Betreiberin oder eines Betreibers einer Anlage 

mit besonderem Gefahren potenzial 

(1) Die Betreiberin oder der Betreiber e·ner kemtechnischen Anlage oder etner anderen Anlage, 
bei der nicht auszuscllließen ist, dass etn Fre· 1rerden des in ihr vorhandenen Gefahrenpotenzia­
les eine Katastrophe verursachen kann (Anlage mit beoo erem Gefahrenpotenzi ). ist ver­
pflichtet, alif ihre oder auf seine Kostend·- Katastrophenschutzbehörde bei der Durchfüllru ng 
lh:re.r Maßmlln en für die Vorbereitung der Abwehr und bei der Abweh.r von Kataci:rophen zu 
unterstützen. Sie oder er hat ·nsbesondere 

1. gegen Ausfall uod Missbrauch geschützte Verbindungen herzuste len uacl zu unterhal­
ten, die die Kommunikation zwischen ihren oder seinen Einrtchtung.en und der Kata­
strophenschutzbehörde sicherstellen, 

2_ auf .Anforderung an Übungen und 0011Stiqen Ausbt1dungsvera ns!altungen der Katastro­
pllens chutzbehörde teilzunehmen. 

(2) Die Katastrophenschutzbellör<!e kann die Betreiberin oder den Betreiber bei VOff gen der 
Voraussetzungen nach Abs. 1 Satz 1 11erpflich en , Sirenen zur Warnung und Unterrichtung der 
Bevö kerung innerha b und außerha b des Betriebsgeländes aufZtJbauen, zu unterhalten und bei 
Bedarf zu betreiben. D"e Aufsichtsbehörde kann andere geeignete Geräte zulassen. 
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§46 
Externe Notfallpläne für schwere Unfälle mit gefährlichen Stoffen 

{1} Für Betriebsbereiche im Sinne der Sförfa !-Verordnung ·n der Fassung vom 8. Juni 2005 
{BGBI. 1 S. 1599), zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. August 2013 (BGBI. 1 S. 3230). 
für dfe ein Sicherheitsbericht ·m Sinne der Rich!linie 2012/18/EU des Europäischen P:irtaments 
und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit ge ährli­
chen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtr ·e 96/82/EG des Rates 
(ABL EU Nr. l 197, S. 1 ), zu erstel len ist, hat die untere i<atastrophensctu.rtzbehörde einen ex­
emen Notfal plan zu erstellen, um 

1. Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrol[e zu bringen, sodass d'e Folgen mög­
lichst gering gehalten und Schäden für Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrund agen 
und Sachen beg.renzt werden können, 

2. Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren, natürlichen Lebensgru lagen und 
Sachen vor den Folgen schwerer Unfäae e·nzuleiten, 

3. notwendige lnformaöonen an die Öffent!ichkei.t sowie betroffene Behörden oder O"enst­
ste len ·n den1 betreffe den Geb"..-t weile1ZUgeben , 

4. Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstel ung der natürfichen Lebensgrund­
lagen nach einem schweren Unfalleinzuleiten. 

(2) Externe Notfallpläne müssen Angaben enthalten über 

1. Namen und Stellung der Personen, die zu:r Ein eitimg von Sofortmaßnahmen sowie zur 
Durchführung und Koordinierung von Maßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes er­
mächtigt sind , 

2. Vorkehrungen zur Entgegennahme von Frühwarnungen sowie zur Alarmauslösung und 
zur Benachrichtigung der E"llSa!zkräfte, 

3. Vorkehrungen zur Koord"nierung der zur Umsetzung des externen Notfallplans 11ofwen-
digen Einsatzmittel , 

4. Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen auf dem Betriebsgelände, 

5. Vorkehrungen für Abhi'lfemaßnahmen außerhalb des Betriebsgelärtdes, 

6. Vorkehrungen zur Unterrichtung der Öffentl.ichkeit über c!en Unfa 1 so•1tie über das rich­
tige Verhalten , 

7. Vorkehrungen zur Unterrichtung der Einsatzkräfte ausföndiscfler Staaten bei e·nem 
schweren Unfall mit möglichen grenzüberschreitenden Fo en. 

(3) Die Betreiberin oder der Betreiber e·nes Betriebsbereichs hal der unteren Katastrophen­
schutzbehörde ie für die Erstellung externer Notfallpläne erforderlichen lnfom-ialiooon vor 
der erstmaligen Inbetriebnahme zu übern1i!fetn. 

(4} Die Entwürfe der externen Notfaltpläne s· zur Anhörung der Öffentlichkeit für die Dau-
er e·nes Monats öffent .ich auszulegen. Die geheimhaltun gsbed'ürftigen eile der externen 
Notfallpläne, insbesondere dem Datenschutz untertiege·nde personenbezogene Angaben . 
verdeckte Telefonnummern oder ·nteme Anweisungen, sind hiervon ausgenon n en. Ort und 
Dauer der Auslegung sind vorher äffen ich bekanntzurnachen mit dem Hinweis, dass Be­
denken und Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. Die 
fristgen1äß vorgebrachten Bedenken und Anregungen sind zu prüfen; das Ergebnis ist mit­
zutei en. Haben mehr als 50 Personen Bedenken und Anregungen mit tm wesenllichen glei­
chem Inhalt vorgebracht, kann die Mfttei ung des Ergebnisses der Prüfung dadurch ersetzt 
werden, dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis ermöglich .„.,-rd . Die Stelle, bei 
der d:is Ergebnis der Prüfung während der D"e ststunden eingesehen werden kann , ist öf­
fentlich bekanntzumachen. Wird der Entwurf des externen Notfallplans nach der Auslegung 
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geändert oder ergänzt, ist er erneut auszuleg en. Be i der erneuten Auslegung kann bestfmmt 
werden, dass Bedenken oder Anregungen m1r zu den geänderten oder ergänzten Teilen 
vorgebracht werden können. Werden durch die Änderung oder Ergäf\Z\Jng des Entwurfs die 
Grundzüge der Pla ung nicht berüh.rt oder sind Änderungen oder Elyänzungen - Umfang 
geringfügig oder von geringer Bedeutung, kann von einer erneuten öffenttichen Auslegung 
abgesehen v.-erden. 

{5) Die untere Katastrophenschutzbehörde ha: die von ih r erste! en externen Noffa!lp ·· ne in 
angemessenen Abständen von höchstens drei Jahren unter Beteiligung der Betreiberin oder 
des Betreibers und unter Berücksichtigung des internen Notfallplans zu überprüfen, zu er­
proben und erforder1ichenrans zu über.arbeiten und aur den neuesten Stand zu oongen. Bei 
d"eser Überprüfung sind Veränderungen in den Betrieben und den Notdiensten, neue tech­
n-~che Erkenntnisse und Erkenntnisse darüber, wie bei schweren Unfällen z.u handeln ist, 
zu berücksichtigen. Werden externe Notfa plii ne na&h der Überprüf lillg geändert o<ler aktu­
a isiert, sind sie erneut nach Abs. 4 auszulegen. 

(6) Die untere· Kalastrophenschutzbehörde kann im Benehmen mit der für d'ie Durchführung 
der Störfall-Verordnung zuständigen Behörde aufgrund der lnformaüonen ·n dem Sicher­
heitsbericht entscheiden, dass sich die Erstellung eines externen Notfa lplans erüoogt Die 
Entscheidu g ist zu begründen. 

§ 48a 
Externe Notfallpläne für Abfallentsorgungseinrichtungen 

Für die unter Art. 6 der RichUinie 2006121/EG des Europäischen Par1aments und des Rates vom 
15. fl.tärz 2006 ü:ber d ie Be.ivirtschaftung von Abfällen aus der nfner.algewi nenden Industrie 
und zur Änderung der Richfünie 2004135/EG (ABL EU Nr. l 102 S. 15) fallenden Abfallentsor­
gungseinric•htungen der Kategorie A gilt§ 48 Abs. 1 bis 5 entsprechend. 

§49 
Hi'lfele·istungspfüchten 

(1) Die Gesamteinsatzleitung oder die technische Einsatzlertung ist nach p ichtgemäßem Er­
messen berechtigt., über 18 Jahre alte Personen zu Hilfeleistungen heranzuziehen, um \'On der 
Allgemeinhei oder dem E"nze nen etne unmitteföar bevorstehende Gefahr abzuwehren oder 
erhebliche Schäden z.u beseitigen , falls die heranzuzieltenden Personen otme erheb iche eige­
ne Gefall r oder Ver1etzung anderer v.iclttiger Pflichten in Anspruc-h genommen werden kö noon. 
Die zur Hilfeleistung herangezogenen Persooon haben den Anordnungen nachzukommen. 

{2} Auf Anforderung der Gesam einsatzteitung oder der technischen Einsatzleitung sind drif\­
gend benötigte Hilfsn ittel, insbesondere Fahrzeuge, Geräte, Ma.sctlinen , bauliche Anlagen, 
Einrichtungen oder n ere, die zur Abv.ehr einer unmittelbar be••orstehenden Gefahr oder zur 
Beseitigung einer öffentlichen Notlage geeignet und erforder1ich sind , von jeder Per-...on zur Ver­
fügung zu ste len. 

§ 50 
Entschädigung 

(1) Wer nach § 46 oder§ 49 in Anspruch genommen wird, kann von dem Aufgabenträger, in 
desi:;.en Gebiet die Einsatzstelle liegt, EF...atz des iilm hierdurch entstandenen Schadens ver1an­
gen, jedoch nur ·n.soweit, als er nicht auf andere 'Neise Ersatz zu ertangen vermag_ Der ent-
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gangene Gewinn wird nicht ersetzt Satz 1 und 2 ge en entspreclleoo, wenn e· Dritter nach 
§ 49 in Anspruch genommen w ird, atme verantwortlic,he Per-,,on im Sinne des§ 6 oder des§ 7 
des Hess·schen Gesetzes llber die öffentliche Sicherhei und Ot-dnung in der Fassung vom 
14, Januar 2005 (GVBL 1 S, 14), zu etzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2013 (GIJBL 
S, 444 ), zu setn, 

{2) E·n Ersatzanspruch besteht nicllt, soweit die Maßr1ahmen zum Schutz der Gesun lleit oder 
des Eigentums der geschädigten Person , er zu il rem Haushalt gehörenden Per-,,,onen oder 
ihrer Betriebsangehörigen getro en worden sind, 

{3) Der zur Entscllädigung verp icntete Aufgabenträger kann für Entschädigungen, die er nach 
Abs. 1 leistet, von der Person Ersatz ~'erlangen, die sclluldhaft das den Einsatz erfordernde 
Ereignis verursacht llat oder für den dadurch entstandenen Schaden nach ei er besooderen 
gesetzlichen Bestimmung auch ohne Verschu lden haftel 

{4) Die Abs, 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn jemand, ohne nach§ 46 oder§ 49 in Anspruch 
genommen worden zu sein , Leistungen erbringt, die zur Gefa renbekämpfung vom Aufgaben­
träger als notwendig a er1lann werden, 

Sechster Abschnitt 

Erster Titel 
Ergänzende Bestimmungen 

§ 51 
Pflichten der am Einsatzort Anwesenden 

A'lle am E·nsatzort anwesenden Personen haben in Fällen des Brandschutzes, der Allgemeinen 
Hilfe u des Katastropllenschutzes Anordnungen der Einsatzlei ung ·m Sinne dieses Gesetzes 
{§§ 20, 41, 42) oder der von ihr beauftragten Person über die Räumung, Absperrung oder Si­
cherung des Etnsalzortes unverzüglich zu befolgen, 

§ 52 
Ausschluss der Heranziehung fiir militärische und polizeiliche Aufgaben 

Feuerwehren sowie Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes dürfen militärischen 
Dienststelen oder Polize· ienststellen nicht zugetei:tt oder unterste II werden. Oie Heranziehung 
zur Bekämpfung von politischen Unruhen und Arbeitskämpren , zur Bekämpfung \'On Straftaten 
oder zu sonstigen Auf.gaben , <iie vori den Polizeibehörden oder den Gefuhrenabwe rbehörc!en 
zu erfülten sind , ist nicht zulässig. Die Amtshilfe nach Maßgabe anderer Rechtsvorschriften 
bleibt unberührt, 

§ 53 
Landesfeuerwehrs chule 

(1) Die L esfeuerweh rschule ist zentrale Aus- und Fortb11dungsstätte für den Brandschutz 
und die Allgeme·ne Hilfe_ Sie führt auch Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen ·m Kata­
strophenschutz durcll , Ihr können we'itere Aufgaben übertragen werden, 
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{2} Die Leiterin oder der Leiter der Landesfeuerwehrschule !ltell ie l eilrgangspläne auf_ Sie 
be<lürfe.n der Zustinm1ung des für den Brandschutz, dlie Allgemetne Hi e und den Katlstro­
pllenschutz zuständig.en Ministeriums. 

§ 54 
Le itstellen 

(1) Die 'l.'ahmehmung der Aufgaben 'er Zentralen Leitstelle (§ 4 Abs. 1 Nr. 6) bes - mt sich 
nach§ 6 des Hessischen Rettu~dienstqesetzes und den ilierzu ergangenen Rechfsverord­
nu~en. Bei Einsätzen der Feuerwehr oder des Katastrophenschutzes hat die Zentrale l eibtel­
le eine unterstützende Funktion für die techn ische Einsatzleilung nach § 43 Abs. 1 Satz 2 und 
die Katastrophenschutzbehörde nach§ 43 Al>s. 5 Satz 2. Sie ist an die Entscheidungen der 
technisctten Einsatz il.ung oder er Katastrophenschutzbehörde gebunden. 

(2) Die Zentrale Leitstele n·mmt für den Katastrophenschutz die Aufgaben der Informations­
und Kommurrikat ionszentrale wahr.§ 60 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit§ 2 Abs. 1 bleibt unbe­
rührt. 

§ 55 
Datenschutz 

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten die Bestimmungen des Hessischen 
Datenscttutzgesetzes in der Fassung \/Om 7. Januar 1999 (Gl/81. 1 S. 98), geändert durch Ge­
setz vom 2o_ r.. ai 2011' (GVBI. 1 S. 20S), nach Maßgabe der folgenden Vorschriften. 

(2) Die· Feuerwehren , die Katastrophenschutzbehörden und die Aufsichtsbehörden sowie die 
l andesfeuerwehrschu le dürfen für Einsätze sowie für die Ausbi ldung und forfui Lmg notwe ndi­
ge personenbezogene Daten \IOn Feuerwehrangehörigen und Hefferinnen sow ie Helfern - l 

Katastropheoochutz im e ·orderlichen Umfang verarbei ten . Hierzu zählen n.ur folgende Daten: 

1. Name, 

2. Vornamen, 

3. Geburtsdatum, 

4. Anschrift, 

5. Beruf, 

6. Angaben über d ie körperliche Taugficllkeit und Eigenschaften, 

7. Datum des Eintritts in die Feuerwehr oder der Verpflichtun.g in der Einheit oder Einrich-
tu des Katastrophenschutzes, 

B. Name der Feuerwehr oder Bezeichnung der Einheit oder EinricMung des Katastro­
phenschutzes, 

9. Dienstgrad, Beförderungen, 

'10. Funktion in der Feuerwehr oder in der Einheit oder E1nrichlung des Katasiropllenschut­
zes, 

11. Ausbildungslehrgänge umi Fortbildu.ngslehrqänge einschtießlich der Be urtei ungser-
gebnisse, 

·12. besondere Kenntnisse und Fähigkeiten, 

13. Teleronnummem und Telefaxnummern sowie Angaben über die Erreichbarteit , 

·14_ Bes'l:häftigungsstel le und Bankverb- ungen. 
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(3) Bei der Erfül ung von Entscttädigungs311sprüchen und Erstatfungsanspriichen nach§ 11 und 
§ 50 dürfen die zur Erstattung Verpflichteten personenbezogene Daten ·m dafür erforder1ichen 
Umfang verarbeiten. Hierzu z.ählen nur folgende Daten: 

1. Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 5 genannten Daten . 

2. Name und Anschri · der Arbe"tgebefin oder des Artleitgebers, 

3. Hölle und Art der A sprüctte sowi e Bankve.rbindungen. 

(4) Die Feuerwehren, d ie Katastrophenschutzbetlörden sowie die Aufsichtsbehörden können 
die für die Erste Jung von Katastrophenschutzplänen notwendigen personenbezogenen Date 
von Angehörigen von Betrieben oder Einrichtungen mit erhöhter Brand- oder Ex.plosionsgefahr 
oder anderen besonderen Gefahren im erforderfche mfang verarbeiten. 
Hierzu zäh:len nur folge e Daten : 

1. Name, 

2. Vornamen, 

3. Anschrift, 

4. Beruf und Funktion im Betrieb, 

5. Telefonnummern und Telefax.nummern sowie Angaben über die Erreicltbarkect. 

{5) für die Erstei ng e·ner .landeswei en Statis ·k für den Bmndschu1z oder den Katastrophen­
schutz dürfen die Feuerwehren und die Katastrophensc.hutzilehörden sowie die zusländigen 
Aufs.chtsbehörden nu:r folgende Daten im erfordertichen Umfang verarbeiten: 

1. Anzattl der geschäd igten oder betroffenen Personen , 

2. Ort des Ereignisses, 

3. Datum und Uhrzeit des Ereignisses, 

4. Art des Ereignisses. 

§ 56 
Landesbeirat für Brandschutz. Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz 

Das für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zuständige Ministe­
rium bestellt zu seiner Beratung einen Landesbeirat für Bra schutz, Allgemeine Hilfe und Ka­
tastrophenschutz, der ·n grundsätzlichen Angelegenhe.iten des Brandschutzes, der Allgemeinen 
Hilfe uoo des Katastroph:enschutzes zu hören · t Dem Lande~;beirat geh:ören insbesondere 
Vertrete•rtnnen und Vertreter der l';ommunalen Spitzenverbände, der Interessenvertretungen, 
des Landesfeue.r.vehrverba es Hessen und der Landesverbände der Organisationen, die it 
"hren Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz mitwi~en, an. 

§ 57 
Übungen 

Übungen und Ausbildu sveranstaltungen für d.en Brandschutz, die A !gemeine Hilfe und den 
Katastrophenschutz sind mit Rücksicht auf bestehende Arbei t!r und Dienstverhältnisse der e~ 
renamtlichen Feuerwehrangehörigen oowie der elferinnen und Helfer ·m Katastrophenschutz 
möglichst in die arbeitsfreie Zeit zu legen. Soweit es zur Erreic.hun.g des Übungszieles erforder­
·ch ist, können Übungen auch an ge<>..etzfichen Feiertagen stattfinden. 
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zweiter Titel 
Aufs.icnt 

§ 58 
Aufs icht·sbefugnis.se im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe 

{1) Der KreisausschLJSs zieht bei Ausübung seiner Aufsichtsfunktion in brandschutztechnischen 
Angelegenheiten die Kreisbrandinspektorin oder den Kreis.brandinspektor heran. 

{2) fü:r die Aufsicht über die Gemeinden und Landkreise ·n Angelegenheiten des Bralldschutzes 
und der Alf9 emeinen HUe gelten die Besfmmungen des Siebenten Teils der Hesstschen Ge­
meindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 {GVBI. 1S.142), zu­
letzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 201.3 (GVBI. S. 218), in der jeweils geltellden Fas­
sung, und des § 54 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. März 2005 {GVBI. 1S.183). zuletzt geändert durdl Gesetz vom 16. Dezember 2011 
(GVBI. 1 S. 786), in der jeweils ge enden Fassung, entsprechend. 

(3) Die Aufsichtsbe örden sind berechtigt, jederzeit Leistungss and und Einsatzbereitschaft der 
öffentlichen FeuerNehren zu ilbeTPfÜfen. 

§ 59 
Aufsichtsbefugnisse im Katastrophenschutz 

(1 ) Die untere Katastrophenschulzbehörde beaufsichtigt die im Katastrophen.schutz mitwirken­
den privaten E·nneiten und Einrichtungen und überwacht dabei insbesondere deren Aufstellung, 
Ausbildung und Ausstattung . Bei der Aufsicht sind die räger der privaten Einheiten und Ein­
richtungen zt1 beteiligen. 

{2) Bei Übungen, Lehrgä:ngen und sonstigen Ausbi ungsveranstaltungen, d·e eine Katastro­
phenschutzbehörde angeordnet oder genehmigt hat, unterstehen die beim Katastrophenschutz 
mitwirl<erKlen Einheiten und Einrichtungen den Weisungen der anordneooen Katastropfler\­
schutzbehörde. Hinsichtlich der Wartung und Pflege ihrer mit öffentlichen M'ittetn el"'loQrbenen 
oder unterhaltenen Ausstattu119 unters ehen die beim Katastrophenschutz mit....trkenden priva­
ten Einheiten und E·nrichtungen den Weisungen der unteren Katastrophenschutzbehörde. 

(3) Die Aufsichtsbehörden sind berechtigt, jederzeit Leistungsstand und Einsatzbereitschaft der 
Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes zu überprüfen . 

(4) Die Aufsichtsbehörd.en können den unteren Katastrophenschutzbehörden Weisungen im 
Einzelfall erteilen. Im Übrigen gelten für die Aufsicht. lm Katastrophenschutz die Bestimmungen 
der Hessischen Geme·ndeordnung. 
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Dritter Titel 
Kosten 

§ 60 
Kostenpflicht 

(1) Soweitgese1zlich nichts anderes bestin mt ist, tragen die Gebietskörperschaften und d·e 
privaten Organisationen die Pef"A alkosten und Sachkosten für die ihnen nach diesem Gesetz 
obliegenden .l\iufgaben. 03s Land beteiligt s·ch nach Maßgabe der Haushaltsansätze ·n ange­
messenem Umfang durch Zuwendungen aus al gemeinen Haushaltsmitteln und aus dem Auf­
kommen der Feuerschutzsteuer. 

(2) Die den Gemeinden und Landkreisen durch ies-es Gesetz entslehenden Kosten ·m Bereich 
des Brandscnutzes und der Allgen eirren Hilfe werden mit dem Finanzausgleich abgegolten. 
Entsprechendes g ilt für die Landkreise und kre."freien Städte im Bereicfl des Katastrophen­
schutzes. 

(3) Kosten der Landesfeuerwehrschu"' sind auch die Reisekosten, Tagegelder und der Ersatz 
des Verdienstausfalls der Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangstei ehmer. Außerdem tragt 
das Land einen Teil d.er Kosten für die Te· nahme an den von dem für Brandschutz, gemeine 
Hilfe und Katastrophenschutz zuständigen M"nisterium anerilannten Lehrgängen und sonstigen 
Ausb 'ldungsvera nstaltungen. 

(4) Die d rch den Einsatz von Kräften des Bundes oder anderer Länder sowie der verbündeten 
Streitkräfte ents eh.enden Kosten trägt die Gebietskörperschaft, deren K.atastrophensctiutzbe­
hörde den Einsatz geleitet hat Das Land trägt d·e Kosten rür die Einsätze in anderen Ländern , 
sofern nicht von anderen Stelen die Einsatzko sten übernommen werden. 

(5) w ·rd die Zuständigkeit einer andere unteren Ka astrophensc·h.utzbehörde übertragen, so 
kann sie von der Gebietskörperschaft der örtlich zuständigen Katastrophensch.utzbehörc!:e Er­
satz der durch die Übertragu119 ihrer Gebietskörperschaft verursachten Aufwendungen verlan­
gen. 

§ 61 
Kostenersatz der Feuerwehren 

( 1) Der Einsatz der öffentlichen Feuerwehren ist bei Bränden und im Falle e ·ner Katastrophe 
infolge von Naturereignissen für den Geschädigten gebührenfrei. Dies gill nicht in den Fäflen 
des Abs. 2. 

(2) Oie Geme·nde ist berechtigt, Ersatz der der Feuerwehr bei der ErfüUung ihrer Aufgaben ent­
standenen Kosten zu verlangen 

1. von der Brandstifterin oder dem Brandstifter, die oder der nicht selbst Gescflä<figte oder 
Geschädigter ist, 

2. von der Geschäd- en oder dem Gesctiädigten, wenn sie oder er den Einsatz der Feu­
erwehr vorsätzlich oder grob fa h.rtässig verursacht hat, 

3. von der Fahrzeughaltertn oder dem Fahrzeughalter o<!er er Fahrzeugführerin oder 
dem Fahrzeugfüllrer, wenn der Brand beim Betrieb von Kraft-, Scllienen-, Luft- oder 
Wasserfahizeugen entstanden ist; § 7 Abs. 2 Satz 2 des Hessisch.en Gesetzes über die 
öffentlicfle Sicherheit und Ordnung gilt entsprechend, 
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4. von der Betreiberin oder dem Betretber, wenn der Ein53tz der Feuerwehr bei einer An­
lage mit besonderem Gefahrenpo enzial e orderlich geworden ist, 

5. von der Betreiberin oder dem Betrei'ber \'on Gewerbe- oder lndustriebe ·eben für auf­
gev.·endete Sonderlöscfm - el bei Bränden ·n den Gewerbe- und lndustriebe · ·eben, 

6. von der Person, die v.ider besseres Wissen oder - grob fahrlässiger U11ken11tnis der 
Tatsacilen die Feuerwehr alarmiert, 

7. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder der Besitzerin od.er dem Besitzer e iner 
Braoome eanlage, wenn diese An ge einen Fehl arm auslöst, 

8. von der Person, die den Einsatz der Feuerwehr durch nicht angezeigtes , abe.r nach§ 3 
Abs. 5 Satz 1 der Verordnung über die Beseifigtng von pflanzrchen Abfäl len außerhalb 
von Abfallbeseitigungsa11lagen vom 17. März 1975 (GVBI. 1 S. 48) anzeigepflichtiges 
Verbrennen von Abfü llen verursacht ha . 

(3) Für alle übrigen Leistungen, - slJ.esondere in Fällen der ABgemeinen Helfe, s·nd die Kosten 
nach allgemeinen g;esetzrchen Bestimmu en oder nach örtlichen Gebüh.reoordnung;en zu er­
statten. Koste pflichtig ist 

1. ie Person, deren Verhallen die Leistung erforderlich gemacht hat;§ 6 Abs. 2 und 3 des 
Hessischen Gesetzes über die ölfen ·ehe Sicherheit und Ordnung gilt entsprecilend, 

2 die Person , die die tatsäch ·eile Gewalt über eine Sache o er ein Tier ausübt, deren 
oder dessen Zustand die Leistung erforderlich gemacht hat, oder die Eigentümerin oder 
der Eigentümer einer solchen Sache oder eines solchen Tieres;§ 7 Abs. 2 Satz 2 des 
Hessischen Gesetzes über die ölfen iclle Sicherheit und Ordnung gelt entsprech.end, 

3. die Person , auf deren Verlangen oder ·n deren Interesse die Leistung erbracht wurde. 

(4) Besteht neben der P icht der öffent ich.en Feuerwehr zur Schadensbek.ämpfung in den Fäl­
e.n der Aflgeme.inen Hilfe die Pflicht einer anderen Behörde zur Schadensverhütung und Scha­
densbekämpfung, so sind der Gemeinde die Kosten für den Feuerwellreinsatz vom Rechtsträ­
ger der anderen Behörde nach aagem einen Rechtsvorschriften oder nach örtlichen Gebühren­
ordnungen zu erstatten . 

{5) Die Gemeinden können Pauscha sätze für den Ersatz der d.er Feuerwehr bei der Erfüllung 
-hrer Aufgaberi nach Abs. 2 bis 4 entstandenen Kosten etnschließlich der En gelterstattungen 
nach § ·11 Abs. 8 Satz 1 und 5 und der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten durch örtli­
che Gebührenordnungen festtegen. § 10 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 und 3 des Gesetzes 
über kommunale Abgaben ·n der Fassung vom 24. März 2013 (GVBI. S. 134) gilt entsprech.end 
mit der Maßgabe, dass bei der Erfüliung von Pflichtaufgaben nach § 6 Abs. 1 und 2 eine Eigen­
beteil'igung der Gemeinden an den Vorhaltekosten vorzusehen ist, die die Vorteile für die All­
gemeinhei! angemessen berucksichtigt. Für besondere Härtefälle können Ausn allmeregetungen 
in den Gebührenordnungen vorgesehen werden. 

(6) Für die Rettung von Mensc en aus akuter Lebensgefahr dürfen weder Gebühren no~h der 
Ersatz von Auslagen gefordert werden. 
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§ 62 
Kostenersatz l>ei einer Katastrophe 

(1) Die Betreiberin oder der Betreiber e· er An age mit besonderen Gefahrenpotenzial und die 
Halterin oder der alter eines Fahrzeuges m· Gefah.rgut haben der Kata5trophen5chutzbehörde 
die Kosten zu ersetzen , die sie aufgewendet ha für 

1. die Bel<ämpfung etn:er aus betriebliche oder umgebungsbedingten Gefahrenquel!en 
drohenden oder eingetretenen Freisetzung des in e.r Anlage oder im Fahrzeug vo r­
handenen Gefahrenpotenziales oder 

2. die unaufschiebbare Beseitigung der durch eine solche Freisetzung verursach e 
Schäden_ 

(2) Ansprüche gegen andere· Verantwortliche und anderweitige EF.,atzansprüche bleiben unbe­
rührt 

§ 63 
Feuerschutzsteuer 

Das Auflcommen aus der feue-rschutzsteuer nach dem Feuerschutzsteuergesetz in der Fas­
sung l/Om 10. Januar 1996 (BGBL 1 S. 1'9), zuletzt geändert durch Ge"..,etz vom 26. Juni 2013 
(BGBI. 1 S. 1809)', ist rur Zwecke des 8 randsc·h:utzes und der Alfgemeinen Hilfe zu verwenden. 
Bis zu zehn vom Hundert des Aufkommens können für Aufgaben des Katastrophenschutzes 
verwe et werden_ Über d-e Mittel verfügt das für den Brnndschlltz, die Allgemeine Hilfe und 
den Katastrophenschutz Zl.lständige Ministerium. 

Siebter Abschnitt 
S chl ussvorsch ritten 

§ 64 
Einschränkung von Grundrechten 

Nach Maßgabe ieses Gesetzes können ei11geschränkt werden d ie Grundrechte 

1. der körperlichen Unversehrtheit der Person (Art. 2 Abs_ 2 Satz 1 des Grundgesetzes, 
Art. 3 der Verfassung des Laooes Hessen) , 

2. der Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes, Art. 5 der Verfassung 
des Laooes Hessen}, 

3. der Freizügigkeit (Art. 11 Abs_ 1 des Gruoogesetzes, Art. 6 der Verfassung des Landes 
Hessen), 

4. der Unverletzlichkeit der Woflnung (Art. 1,3 Abs. 1 des Grundgesetzes, Art. B der Ver­
fassung des Landes Hessen) und 

5. der Gewährleistung des Eigentums (Art. 14 Abs. 1 des Gruoogesetzes., Art. 45 Abs. 1 
der Verfassung des Landes Hessen)_ 
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§ 65 
Bußgel:d vor schritten 

{ ) Ordnungswidrig handett, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. der vo lziehbaren Anordnung der Gemeinde nach § 1 O Abs. 3 Satz 1, ehrenamtlichen 
Dienst zu leisten, nicht nacllkommt, 

2. gegen d"e vo llziehbare Anordnung zur Aufste lung, Ausstattung und Unterhaltung e· er 
Werkfeuerwehr nach§ 14 Abs. 1 Salz 1 verstößt, 

3. den Mitwirkungspf!ichten des § 14 Abs. 6 Satz 2 zu · erhande , 

4. einer vollziellbaren Anordnung nach§ 15 Abs. 3 nicht nacllkommt, 

5. vollziehooren Anordnungen der Gesamtetnsatzlettung o er der techn· chen Einsatz 0 i­
tung nach § 21 Abs. 1 Salz 1, § 42 Abs. 2 Satz 1, § 46 Abs. 1, 2 und 4 sowie § 49 nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht vollstänodig nachkommt, 

6. Brandmeldeanlagen unertau:bt betätigt oder wider besseres Wissen oder in grob fahr­
lässiger Unkenntnis der Tatsachen e · e Feuerwehr alam1ie rt, soweit die reclltswidrig:en 
Hanodlung,en nach anderen Vorschriften nicht mit Strafe bedroht sind, 

7. einer vollziellbaren Anordnung der Katastrophenschutzbehörde nach§ 37 Abs. 1 zur 
Teilnallme an Einsätzen, Übungen, Lehrgängen oder sonstigen Ausbildungsveranstal­
tungen nicht nachkommt, 

8. einer vo llzieh baren Anordnung nach § 45 Abs. 1 oder 3 nich nicht rechtze· ig oder 
nicht voilständig nachkommt, 

9. der Anzeige- und Hinweisp icht des§ 45 A!Js. 2 nicht unverzüglich nachkommt, 

10. den Duldungs.ptrchten es§ 46 Abs. 4 zuwiderhande[t, 

11 . ke·ne gegen Ausfall Lmd Missbrauch geschützte Verbindungen nach § 4 7 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 hers!e lt und unterhäl , 

12. einer vollzieh:baren Anordnung der Kalastrophenschutzbehörde nach§ 47 Abs. 1 Satz 1, 
Satz 2 Nr. 2 und Abs. 2 nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig nachkommt, 

13.. der Kalastrophens.chutzbehörde d~ für die Erste lung, Überprüfung, Erprobung und 
Überarbeitung externer Notfallpläne erforderlichen Informationen ooch § 48 Abs. 3 
Ufld 5 sowie§ 48a nicht, nicht re.chtzeitig oder nicht vollständig übermittelt, 

14. einer vollzieh:baren Anordn n9 nach§ 51 nicht nachkommt oder ihre Durchfüllrung be­
llindert. 

{2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntausefld Euro u.nod in den 
fällen des Abs. 1 Nr. 2, 3 und 13 mit einer Geldbuße bis zu sechzigtausend Euro geahn det 
werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei­
ten in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBL 1 S. 603), zuletzt geändert durch Gesetz \'Om 
10. Oktober 2013 (BGBI. 1 S. 3786), ist 

1. in den Fällen des Abs. 1 Nr. 1, 6, 8 und 9 sowie des Abs. 1 Nr. 10, soweit Zwecke des 
Branodschutzes und der Allgemeinen Htlfe berührt sind, der Gemeindevorstand, 

2. in den Fällen des Abs. 1 Nr. 2 u.nd 3 das Regie rungspräsidium, 

3. in den Fällen des Abs. 1 Nr. 4 d'ie Gebietsk.örperschaft, der die Aufgabe nach § 16 Abs. 1 
übertragen wurde, 
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4. in den Fäl len des Abs. 1Nr.5 und 14 dre Gebietskörperschaft, d'ie die Ges::imteinsatzlei­
tung oder dfe teehnische Einsatzleitung wahrq.enommen hat, 

5. in den Fäl len des Abs. 1 Nr. 7, 11 bis 13 sowie des Abs. 1 Nr. 10, soweit Zwecke es Kata­
strophensehutzes berührt send, die untere Katastrophensehutzbehörde. 

§ 66 
Gerneindefreie G rundstii cke 

ffe Vorschriften d ieses Gesetzes gelten sinngemäß auch für gemeindefreie Grundstücke. Die 
untere Aufsichtsbellörde kann geeignete Regelungen über die W ahmehmung des Brandsehut­
zes und der Allgemeinen Htlfe auf gemeindefreien Grundstücken tre en. 

§ 67 
Übergangsbestimmungen 

( 1) Die n.'3ch den1 bisher geltenden Recht ausgesprochene Anertennu ng als Wertfeuerweh:r 
oder getroffe e Ano rdn ung einer Betriebsfeuerwehr wird durch dieses Gesetz n·cht berü tut Mil 
Inkrafttreten dieses Gesetzes gilt eine nach bisherigem Recht angeordnete Belriebsfeuer'lwehr 
als Werkfeuerwehr im Sinne dieses Gesel!zes_ 

(2) Die Vorschriften dieses Geselzes ü:ber die Voral.liSSetzungen und d-e Altersgrenze der eh­
renamtlich t.äügen Kreisbrandtnspektorinrnm und Kreisbrandinspektoren finden auf die bei In­
krafttreten des Geselze-s tm Amt befind'lichen Kreisbrandinspektorinnen und Kreisbrandinspek­
toren keine Anwendung_ Es verb e:ibt insoweit. bei dem 'bisherigen Rechts.zustand. 

(3) Kreisbrandinspektorinnen und Kreisbrandtnspektoren und ihre Vertreterinnen und Vertreter, 
deren Diens.tzeft bei Inkrafttreten dies.es Gesetzes noch nicht beendet ist, kön11en b'5 zur Voll­
endung des 65_ Lebeoo"ahres in ihrem Amt verb leiben. Im Übrigen gelten für s·e die Vorschrif­
ten d ieses Gesetzes. 

§ 68 
(aufgehoben) 

§ 69 
Ermächtigungen 

Die für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Ka!as.tropllenschutz zusti:indig,e Ministe­
rin oder der h.ierfür .zuständige Mmis.ter w-ird em1ächtigt, durch Rechtsverordnu gen nähere Re­
gelungen zu treffen über 

1. die Organisation, di.e Mindeststärte und die Ausrüstung der Feueiweh ren , die Ausbil­
dung und die La urfbahnen der Angehörigen der Feuerwehren sowie die F nanzierung 
der enlsPf"echenden Maßnahmen, 

2. den Perso11enkreis der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die ständig zu besonde­
ren Dienstleistungen herangezogen werden, und ihre Aufwands.ents.chädig:ung (§ 11 ), 

3. die Organisation und Durchführung der Gefahrenverhütungsschau (§ 15), 

4 . die Art und den Umfang des Brandsieherhei!sdienstes, die Pflicht zur Anmeldung von 
Veranstaltungen, die Anme efrist und die Pflicht zur Oullclung der Sicnemei!swache 
sowie die zur Befolgung der im Rahmen der Sicherheitswache getrolfenen Anordnun­
gen(§ 17), 
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5. die Bes ·mmung der Stel , d~ befugt ist, personenbezogene Daten der Perso en zu 
erheben und zu speictiem, die sich zum Zwecke der Warnung haben registrieren ssen 
(§343), 

6. die Zusammensetzung des Landesbeirates sowie das Verfahren zur Berufung und Ab­
berufung der Mitglieder(§ 56}, 

7. die Dienst- nd Schurt:zkl · ung sowie die Dienstgrad- und Funktionsbezeichnung und 
die Voraussetzungen für die Erlangung der Dienstgrade und Funktionen. 

§ 701
) 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1999 in Kraft. 

1) Diese Bestimmung betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes ·n der ursprüng ichen Fassung. 
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11.3. Anhang: Feuerwehrorganisationsverordnung (FwOV) 
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Yt1'0Hlnung übt1· die Organisation., ::\findeststiirkf und Ausrtlstung 

de1· öffenr.lichto f euennhren {f tue1"1vehr-01·ganisation.sn1.·01·-dnung - f wO') 

(CYBl !'r. 30 \"Om :J. Deumber : OB Sei te 693) 

Aufgrund des § 69 ~r. 1 des Hessischen Brand- und Karastrophemclrutzgesetzes in der F as­
sung vom 3. Dezember 20 0 (GVBL I S. 502), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. ~o\'ember 
2013 (GVBL S. 632), verordnet der ~iinister des Innern und für Sport: 

§ 1 

Gnmdsatzrtgelung 

Organi~ation, !v!indeststärl:e und Ausrtistung der öffentlichen Feuerwehren richten sich nach 
den nach § 3 Abs. 1 Nr. I de.Ji Hessisch.en Brand- und Kataslropheruchntzgesetzes zu erarbeiten­
den BedarlS- und Entl.vi.cklu.ngspl.änen.. Die Richtwerte für die Ausribnmg der Feuerwehren ent­
sprechend den Gefahrenarten und Getahrch.mgs..stufen werden in der Anlage festgelegt 

§ 1 

Btdarf<J- und Enmiddungspfonung 

Die in Abstinnmmg mit den mständige-n Brandsdmtzaufsichlsbe-hörden zu eraroeitenden Be­
d.1Ifs- und Entwid:hmgspläne der Gemeinden sind alle zehn Jahre oder bei erheblichen Verände­
nmgen der örtlichen Verhältnisse fortzuschreiben. Sie beinha]ten 

1. eine Analyse der im Gemeindegebiet bestehenden Gefährdungsarten imd Gefüh:rdungs:snüen 
soi.>ie eine Au.fstelltmg über die personelle Stä:rke, die Verfügbruteit, den Ausbild1mgsstand 
tmd die Awafunmg der Feuen~·ehr (Ist-Wert), 

2. die Ermittlung der erforderlichen personellen Stärke, Verfügbarkeit, Ausbildung tmd Aus­
rüshmg der Feuerwehr auf de:r Gnmdlage der in der Anlage fe.stge!egten Richtwerte für die 
Ausrüstung der F euenvehren umer Beachtung der festgestellten Get:'ihrdrmgs:rrten tmd Ge­
fährdungssntfen sowie der Regelhilfsfrist des s 3 Abs. 2 de> Hessischen Brand- 1md Kata­
'trophenschulzgesetzes {Soll-Wert), 

3. eine Gegenüberstellung der vorhandenen und der erforderlichen personellen Stärke, Verfüg­
barkeit. Ausbildung und Amrtisnmg tmd bei vorliegenden Abwe·ch1mgen eine Entwi.ck­
hmgsplantmg für die erforderliche .l\ngleicliung des fot-\Vertes an den Soll-Wert, 

4. eine Pernonalprognose mit Vorschlägen zur Personalerhaltung und Personalgewinnung, ins­
be::.ondere unter Bertkksichti.gung der Kindergrnppen und Jugendfenemehren, 

5. die Dola1mentation bekannter Sicherheit&llL."in.gel. 
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§3 

Stärke einer f euennhr 

(1) Die Stärke der Gemeindefeuerwehr in d.er niedrigsten Geführdi.mgsstufe lllUS~ minde.stens 
der einer Gmppe im Sinne der Feuerwehr-Dienstvorschrift 3, in Kraft gesetzt dtuch Erlass des 
Hessischen :Ministeriums de; Innern tmd für Sport vom L Juni 201 2 (SL'°mz_ S. 638), entspre­
chen. Im D1>rigen orientiert ;ie sich an der fähn:eug- und gerätebezogenen 1'.·lannschaftsstäite, 
die entsprechend der Eingruppierung in die jeweils zutreffende Geführdungsstufe zu emritteln 
ist, sowie an der Bedarfir- und Entwicklungsplanung_ 

(2) Für taktische Einheiten (Zug, Gmppe Staffel, Selbstständiger Tmpp) ist eine Persoual­
ausfallreser<;e in gleiche.r Stäike aufzustellen. 

§-1 

Regelftist, .\lann- Wld .\11sriickeordnung 

(1) Di.e Regelhilfsfrist des § 3 Abs. 2 des Hessischen Brand- und Katastrophe:nscfu.uzges.etzes 
ist bei der Bedam- und EntwitllungspJanung m1d bei der Aufs e.llung der Alarm- und Ausn1tle­
ordnung zu Grunde zu legen; unberütlsichtigt bleiben hierbei 

1. vorhersehbare außergewöhnliche l:mstfulde, wie beispi.el>weise bei weit entfernt liegi'nden 
oder schwer eneic~hbaren Einzelobjekten oder weit entfernt liegenden oder schwer mgängli­
cnen Verkehr:nvegen, 

2. tmvorhe.rse.hbare nicht einplanbare Ereignisse., wie beispie.l.slveise. bei Verkeb.rs;taus, Paral­
leleinsätzen der Feuenvehr, Schnee, Eisglätte, Unwetter oder auch befristeren Sperrungen 
von Verkehrswegen, 

3. ungewöhnliche, vom Normalzustand abweichende Umstände oder Gegebenheiten, bei denen 
die Einhaltung der Regelhilfsfrist nicht oder nur nri unverhältnismfülig hohem finmzi.ellen 
Aufwand möglich ist. 

(2) Im Falle des Abs. 1 ~r. 1 und 3 wirken die Gemeinden und die zu.ständigen Brandschutz­
dienststellen daraufhin, da;;s bekannte Sicherheitsmfü1gel durch die Anordnung ~tzlicher 
1faßn.ahmen des Vorbeugenden Brandschutzes so iveit \~ie möglich behoben werden. 

(3) Die Regelhilfsfrist gilt als eingehaJten, wenn eine tal..1ische Einheit mindestens von der 
Srarke einer Staftel im Sinne der Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 wirksame Hilfe eingeli'itet hat 
Die.;:;e gilt drum als eingelei.te , wenn am Einsatzort mit E:damd:ung:;mallnahmen begonnen wird. 
Weitere Einheiten sind bei Bedarf entsprechend den takti:schen Erfordernissen zeitnah nachru­
führen. 

( 4) Die Leitung der Feuerwehr im Sinne des § 12 des Hessischen Brand- und Kata:strophen.­
schutzgesetzes stellt im Benehmen nri der zuständigen Brmdsclrutz:.rofs1chtsbe!törde eine 
Alarm- und Amrückeordnung nach taktis.chen Erfordernis.sen auf Hierbei sind die .AJami- und 
Einsatzpläne der Landkreise für die Gewährung nachbarlicher Hilfeleistung nach § 4 Abs. 1 
N.r_ 4 des He~->ischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes zu berücksichtigen. 
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§5 

feuer·1-.eh1·en mit überörtlichen Aufgaben 

(l ) Di.e zuständige Br.mdschutzaufsichtsbehörde kann im Einvernehmen mit der Gemeinde 
einer Fe iern'ehr überörtliche Aufgaben übertragen, wenn sie 

1. aufgnmd i.hrer jederzeit gewährleisteten Einsatzstärke m1d des Ausbildungsstandes der F eu~ 
ernrehrangehörigen ständig ei.nsatzberei.t und 

2. durch ihre Ausstattung mit Einsatzmitteln in der Lage ist, die überörtlich zu erwartenden 
Einsatzaufgaben zu erfiillen. 

(2) Im Rahmen der\ orkehnmgen für den i.ibe.rönlichen Brandsclrutz und die überörtliche 
Allgemeine Hilfe haben die Landheise Bedarfu- i.md Entwicklm1gspläne im Sinne des § 4 Ab'l . 1 
Nr. 2 des Hes>isc.hen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes zu erarbeiten, in denen die Stand­
orte und die Ausstattung von Einrichtungen tmd Anlagen zur Unterstützung der örtlichen Feuer­
wehren festgelegt werden. Die Pläne werden den Städten und Gemeinden mi1ge eilt 

§6 

Feuerwachen 

Die zuständige Brandschutzaufsichtsbehörde kann im Benehmen mit der Gemeinde die Ein­
richtung einer ständig besetzten Feuerwache anordnen, wenn dies nach den örtlichen Gegeben~ 
heiten, wegen der Einsatzhiiufigkeit oder der Gefahrenschwerpunkte gebo ten ist 

Ernennungs- und Bestellungs1·01-aussetzungen für feuet"l'fehrfü.brungskr:ifte 

(1) Zur Stadtbrandinspektorin oder zum Stadtbrandinspektor, zur Gemeindebrandinspektorin 
oder zum Gemeindebrandinspektor sov.i e zur Wehrführerin oder zum T~Vehrführe:r darf nur ge­
wählt oder bestellt werden. wer die von dem für den Brandschutz, die JlJlgemeine Hilfe und den 
Katastrophenschutz zuständigen Ministerium bestimmte Ausbild1mg abgeschlossen hat. Gleiches 
gjlt für die jeweiligen V ertrettmgspe.rsonen. 

(2) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Feuerwehr mit hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen 
in Städten mit mehr als 50 000 Einwohnerinnen und Einwohrtem dillfnm bestellt werden, wer 
mindestem die Ausbildung für den gehobenen feuerwehrteclmi:sclten Dieu;it abgeschlo:>sen hat 
Gleiches gjlt fiir die jeweiligen Vertretungspe.rsonen. 

(3) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Berufsfeuenveh.r darf nm ernannt werden, wer die 
Am;bildung fiir den höheren feuerwehrteclmischen Dierut abgeschlossen hat. In kreisfreien Städ­
ten gjlt dies audi für die jeweiligen Vertretungspersonen. 

(4) Zur Kreisbrandinspektorin oder zum Kreisbrandirupektor darfm.ir ernannt werden. wer 
mindestens die Ausbildung für den gehobenen feuerweh.rtechnischen Dienst abge;chlos>en hcrt 
Die Vertretungsperson muss der Einsatzabteiltmg ei:ner Freiwilligen Feuerwehr angehören sowie 
die von dem für den Brandschutz, die .öJlgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zmtändigen 
11inisterimn bestimmte Ausbildung zur Gemeindebrandinspektorin oder nun Gemeindebrandin-
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spektor c>der zur Sradtbrandillipektorin oder zum Sradtbrandinspekto.r besitzen. Von dem Erfor­
dernis des Satz t kann bei Vorliegen ande.nveitiger fachlicher Qualifikationen für dies.es Amt 
abgesehen werden. InsO\ ·eit kann das für den Brands.chutz, die Allgemeine F_,i]fe und den Kata­
strophenschutz zuständige 1\lfinisterium zusätzliche Qualifiziemngsmaßnahmen anordnen. 

(5) Zur Kreisbrandmeisterin oder ziun Kreisbrandmeister nach 13 Abs. 2 des H~si.schen 
Brand- und Katastropheus.chutzgesetze::; darf nur ernannt werden, wer der Ein&:rtzabte · ung einer 
Freiwilligen Feuerwehr angehört. Aufgaben des Brandschutzaufsiclm:d.iemtes darf nur wahr­
nehmen, wer die Ambildung n u Gemeindebnmdinspektorin oder zum Gemeindebrandin.spelior 
oder zur Stadtbrandinspektorin oder zum Stadtbrandilli.i>ektor abgeschlossen bat. Die Berufung 
soll befristet erfolgen. 

(6) ZtlI Jugendfeuemeruwartin oder nllll Jugendfeuemehrwart darf mir bestellt werden, wer 
der Einsatzabteihmg einer Fre.iwilligen Feuerwehr angehört tmd die erfolgreiche Teilnahme an 
einer Jugendleiter&drulung eines anerkannten Trägers der Jugendhilfe nachweisen kann c>der im 
Be.sitz der llilltlichen Jugendleiter-Card ist Die Jugendfeue:rv.-elnwartin oder der Jugendfeuer­
v;·ehrwart des Kreises oder der Gemeinde muss und die Jugendfeuern·elirwartin ode-r der Jugend­
reuerwelnwart eines Ortsteils soll den Lehrgang zur Gruppenführerin oder zum Gmppenführer 
erfolgreich abgeschlo&.'Sen haben. 

(J) AmteI Wld Funktionen nach Abs. 1, 5 und 6 köllllen Angehörigen der Freiwilligen Feu­
erwehr befristet für die Dauer von zwei Jahren auch dilllll übertragen weTden, wenn sie innerhalb 
der zwei Jahre die erfordeihche Ambildung für die neue Führungsfunktion nachholen. Über wei­
tere Aus.nahmen von d:en Emelllltmgs- oder Bestellungsvor:mssetzungen entscheidet die zmtän­
dige Brandschutzaufsichts.bebörde. 

(8) Über Ausnahmen zu Abs . 2 und 3 entscheidet da.-; für den Br.and...<clmtz, die All.gemeine 
Hilfe und den Katastrophenschutz zuständige Ministerium. 

§8 

Br:mds.chutzdiemtstdlen im Yorbengenden Brandschntz 

Zuständige Brandsdrutzdienststellen im Vorbeugenden Brandsdrutz sind: 

1. in Gemeinden mit Bemfzfeuerwehr deren Leiterin c>der Leiter, 

2. in. Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr. soweit sie ein eiE:enes Bau:mfsi.chtsamt haben, die 
Stadtbrandinspeliorin oder der Stadtbrandinspek1or oder die Leiterin oder der Leiter der 
Feuerwehr, 

3. in den Landkreisen die Kreisbr-andin5pel..1orin oder der Kreisbrandin:..]Jektor. 
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§9 

Übel'g:mgsbestimmu:ngen 

Di.e in § 7 Ab~- l bi> 6 !!'.enannten_ am I _ Januar ::!009 bereits ernannten oder bestellten Perso­
nen sowie deren Vertreterllinen und "\,r ertreter w rbleiben bis ztun Ablauf ihrer vorgesehenen 
Amtszeit im Amt, auch wenn sie die Anfordenmgen nach § 7 nicht erfüllen. 

§ 10 

Inknfttl'eren, . .\uße1·krnfttreten 

Diese Verordnung tritt am . J :muar 2014 i.n Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Deze-mber 
2021 außer Krnft. 

\\lresbaden, den 17.1 2-2013 

Der Hessische .!vfinister des Innern und für Sport 

Rhein 
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Anlage 

Rirhnnrte für die kommurrnJe- Bedarfs- und Enmicklungsplanung 
(Grundanforderungen zur Sicherstellung des ßicandschutzes und der Allgememen Hilfe) 

Der Bedarfs- rn1d Entwicklungsplanung für die Einsatzmittel einer Feuerwehr werden folgende 
Gefahrenarten und Gefahrdun~stufen zugrllllde gelegt: 

Gefahrenart GefähdllD~sstufen 

L Bnndsrhutz B 1-B -l 

II. _\llgemeine Hilfe: 

l . Technische Hilfe TH1 -TH 4 

2. Atomare, biologi:;che, chemische Gefahren ABC' 1-ABC 3 

3. \Vassemotfälle W l- W3 



L Richtwerte für die Ausrilltuni:; ein.er Feuerwehr zur Sicherstellmar; d~ Bundschlllzes 

Gdihrdui:;s- MllllHidmellde Merkmale Shrfe l Stufe l Stufe 3 
stwfe fiir 

Sclratzbumh 
- Gebäude: böch;tens 8 m Briistungshö!ie 

B I weltgeM:ud olifuJI! Ball'l'.-ei..<e TSF oder TSF-W' ' LF 10 Zu;ätz!li::iL ist inner-

- im Wesentlicbell Wohngebäude Sd.F 20125 halb j~S I..andkrei-><!S 
- keine n~ns.wenen Gewe."1lebetriebe und j eder knisfreie11 
- keine baulidlen Anl~en oder Fwlu:me be;onderer An lllld Nutzunl!; Smdt d er .Eio5atz oacb-
- G eb3ndl!: höchstens 3 m Bnlstu:ngshöhe folgender Fall!zeuge 

B2 - iib~iege:id omne B auwi!ise ((eilw. Reihenbebauung) TSF-W oder MLF LF 10 i.d.R. inneorhalb vo:i 30 
- iiberv.i eg;md Wohngl!bäude (Wohngebtete) Sd...F 20/25 Mmu:en >id11•rmsC!!l-

- ei=l!ie ~!e~ Gewerbebl!trieb e, H:aodwMh- und Beheibl!rgwig;be- leo: 
triebe ELV.' 2, 

- kein.: ~..r our ei:ogesch<fäi~ kll!iile bauliche Anlsgen ~r ~ be,- GW-A :S, 

sonderer Art und Kumme ffi'.'-L 1 ' mit 
- Gebäudl!: iiber S: m Briisrungs:h ÖM Zm.acz.belll~ 

B3 - ottene Wld gesc:hloss~ Batm·!!l~ LF 10 ELW I 1.000 mB-

- :Mischnummg Sd..FW1~5 LF 20 Schlaud!.lei.mng 

- im Wesentlichen \Volmg>i!bäude Hubrettlmgs!3braeug'' TI.F~ 

- ldeillere b::mJiche An1:1.ge,:i oder Ränme besonderer An und Kumng GW-L 
- Gev."'E!Tbebeo:iebe ohne er:böhren G!;fahrscoffumg::mg oder IWt We."i:f~- Hubre~zeug'' 

wem 
- Gebäude: iiber & m Br:ilstuuEs:höhe 

B 4 - zum äberwiege:ori::n Teil ~;;Jlfljc.hig geschlossene Bauweise ELW I Sd..F 20.'25 
- 11ischnummgu.a. mit Geu-erbegl!bieteo LF 20 LF '.lO 

groß!! baulid ie Anlagen oder P-iwne besood;!ru- .o!ut und NulZlmg Stl..F 20125 Tl.F 4000 
- Indu;trie- odeor Gewert>ebetriebe mil erhöhlem Gef.alu:>to~ ohne Hubrett1mgsbbrr.eug'' G W-L 

W ezkfeuem-ehr Hub~fuhr~' l 

11 Ersa1zwei;,e Kl.f_ 

" III Schmzber~:i, die to die Gefährdtmg;~tufän B 3 f B 4 eingruppiert sind, sind Hubremiogsiilhrzeuge in der S,tufp 1 !lW' \-orruhalten, wemi 113Ch Priifung du:rch die Aufsidmbe­
börde dler 2. Retttmg;weg Dicht B.Ilders i ichergestellt "LT-erdell kann. 
Gruod;ä!Z.lich köDDen im Rahmen einer int~!:komruunruen Zus.:umue=bei! Hub~lil.hrzieuy bemcbbatter GemEind.en berüd:sichtigt werdea 

•1 Es !.illd B ubrernmg;fall.!uiqe volZUhalten, we llll sie aufgrund einu Briisrung>höhe Yao über & m ootwendi.,g WJd wenn sie llicht i:n der Sru:fä 1 en!:lul:c;,n sil1d. 
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Wer dm Hubre.~~ge als Arbeit;gcräte bei der Brandbä;ämp.fimg oder bei der Technischen Hil!E>leisnmg "l.'&Wendt;t, ist e; amceichen.d, Wl!1ll diese als überörtliche Eins31zm:i1-
re.1 JU1ch dem Additio:Bprinzip in der P'-"'gel innerhalb rnn JO Mimne:i nach dl!r Alannierung 8.1 di!! EinsalZS!elle eiolre:ffl!lL 

In jeder~= o;in EI.W 1 ~-orha:!ulen sein. GruodsäalidtkÖllDeJl im~ elnerimi!..'1>ommunalen Zus~tEI..W 1 benachbarter C-emeinden be.rüdsiduigt \\--erden. 

Ebemo miiss.en Ge!Ueillden, die über C-ebäu:ta verfüge!!,. bei deDell ibe Ober.k:uite der Briisrung von mm An!P.item besrimm:l!ll Fcm~em oder SWJen mw als g m iiber der Geländeober­
fläche liegt, mllld.e5tens ein11 dreN!ilige Schiebleiter vorb.alren. 

Im Übrigi;n w.ird. auf § 4 Abs. 3 Sa12 3 \~1v11ese11, ;o da.ss Einlieiten auch ll'3c.bgefiih..'1 v.--erden köl!Dl!n. 

Die Festlegung,. wekhl!ll F!!llera;;!rm bestimmt<! Ei.nsatzbaecbe au.!Vel'Xcbnwegi;n z;uge.,.;e>en werden, ert'olgJ mch § '.!J HBKG. 
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Il. Allgemeille Hilf• 
L Richtwerte für dieAusriistwag einer FHll!nrw zurSiche:rstelhm~ duTeclm.isdun Hilfe 

~fahrda.ngs- lianzeic.lmend<! Merkmale Stuf• l Stufe l Stufe 3 
stufe fiir 

Scbutzb<!reicb 

lH l - C-.em6nd~ TSF oder TSF-W' 1 HLF 10 Zu;ätzlid1 ist innl!l"-
- kleillle Handwerli:;be;:r:iebe halb jed-.s Landkreises 
- ldeillle Ge11>~beaiebe lllld jeder knisfreien 

Stadt del" Eins.atz: ua.ch-
folge::uier Fah."2.ell.ge 

m 2 - Knis- und. L:md~stt:?.ßeo TSF-W' 1 oder:MLF HLF20 i.d.R. inneorbalb \ra:i lO 
- ldeiuere Ge'1.wbebemebe :Millwen ii.dHU:ztmal-
- große."" Hal!J.du.msbe.'Tiebe leu:. 

ELW2,. 
RW. 

IBJ - B~.m1raße.:i HLF 10 ELW l HubMmngs12l=e11.g 

- gl'ößete C-,e'l\"elbebecriebe olme ~werindl.l>'trie HLF 20 mit ~!aZE'' zur Remm.g aus H:äben 
und Tiefl!.!L 

TH.t - lierspurige Bundesmallal ELW l HLF 20 mit ltaz:E '; 
- :zuge\\ie-,e~ Eins.:uzberek.be anf Ver:kchrswegen HLF20 G'll.'-Ll 
- Schwermd11..~ 

,, 
Ersa1zweise Kl.F. 

:1 Mil Zus:rrzbek-dtmg Stromerzeuger, Leimngsrolleor, Beleuchttm.,'"*imichttmg, TrellllSchle1fmasrhi11e, M.otmbnensäge,. Kombiremm.~o-erit. 

" Ers3.1Z\\l!ise allCh LF 20 und R W 1: ~UZE = :\tr~lle Zug;!inr:iJ:h."llilg, 

Die Festlegung, welcile:i FeU2t"ll'ellrm bes.timmre Ei=tzbel"eiche aufVe,-:kehrswegl!!l Zll{ev.i~ werden, elfulgi mch § '.B HBKG. 
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1. Richtwerte t nr die Ausrästui:g me-r Fe11enrehr znr Sicherstelllln~ dtr Hilfe bl!i ABC-Gaallren. 

~fiihrda:ags- Mllll.Z.eidme:ade Mukmale Stufe! Stufe! Stufe 3 
stufe tllr 

Sch11.tzb-ereich 

" 
"' 

„ 
• 1 

ABCl A - kem ~elu!ll~.spilichtig@r U mgang mii i:sdioai:iven Stoffi!n TSF ods: TSF-W" ELW I Zu;ätzikn istinn@r-
B - lliei.De Anlagen odl!1 Betriebe vorha!Mhu. die mit b iologischS1. Siofie;:i GW-Ll mit . .\nsrfu- hatb jedes Landkrei;es 

um:geheo nmg=dul Gefuhrgm und jed@r 'kreisfreien 
C - kein bedmiend<>..r Umg~ mit C -Grlahr51offe:i Swtr de Eio53iz nach-

folgender Faluzeuge 
i.d.R. iooerhaJ:b \'Oll 3 0 

ABC2 A - Alllagen oder Betriebl! v orilallden, die 1D1 radfourn:en Stoffen umgehe:!, wasseriiii~ ELW I :Mill.wen sicbe1Z11Sll!l-
die gemäß FwDV 500 in die Geflhrengruppe L~ eingestuft sind Lösc~peni'.!hrr.eug HLF 20 lm: 

B - Anbge:i ocl<!r Betriebe ~'Oman~n, die mit b Lologischsi Srnffeo umgehi!i!L Schutzkleithmg und GW-G ELW 2, 
die gemäß FwDV 500 in die Gebh:reng:ruppt; IB eingestuft sind MessgEiiit-e GEfahr- 5ir-.hleoschmz- GW--~iS, 

C - .<\nlagen odeI Betriebt! Yortwiden, die in ge..-.iJlgem Umfang mit C- gut l j So:ide:rallSrimmlg nac'h Dä:o:iP, 
Gef!Jlrnoffeo umgehai_ L:;:gmmg H >n Ge:ahrstmfen mit geringi!lll Ge- Pin. 2.2.3 der FwDV Messiillll:z.eug'I_ 
fahrenpo~nml (Keine Chemik:ilienlager) 5001

' 

AB C3 A - Alllagen odeI Be1ri-ebt! v orllalldi!O, die a::i1 radio:ikrn:en Stoffen umgehen, ELW I HLF~O 
die gemäß h>!lV 500 in die Gi!filirengruppe IIA oder IlIA einge;:ruft ;ind wassenfüli.'l!lldl!S TLF4000 

B - -~gen od@r Betriebe vorhande, die mit bLolagiscl!en Stoffen U!llgehen, Lös.c~peofuhrz.eug 
die gemäß FwDV 500 in die Gefäbrengruppe UB odl!I IIIB eingesruft sind. GW-0 

C - .<\nlagen oder Betriebl! ,·orilaJlden, die in mitd&em oder großem U mfimg SIF.Jileoschll!z-
mit C-Gelfuhntoffen wugel!Eou C'he:miblienballdlWJ.!en oder -Ll~r Solidera1151ih"ill!lg nach 

Pi.<. ~2.3 ~ FwDV 
500J ~ 

fualZ\\-eise KLF. 
V1& Cbe:mik.11ieos.chu=nff.Lge CSF T)p l:;-ET odl!I lb-ET !lach DIN EK 943-2, cragb;rres :\~sgl!Ilb für d1!11. füqilo5io:isscb.lllZ, zugelru.sen 1!12oCll DIN EN 61779-1 (VD E 0400 
Teil 1) , Ptüfröhrchi!:i-Mes;ei:cridL.-u:ig (Priiftöh.--c~n-Pumpe) mit defulii!:tem Du."'ChDu5s l!lltC!L DIN EN 12 31 '1!ld aocll im Be..~ch ~r ExplosionsgrE!llZl!!ll ein>etzb:rn; Priifröhr­
chen ifu Ammoniak, Chlor, Koht~wiio.tid. Kohte=no~d, Kohlenw:i;serscoff, Kitro9i!-Gase, S:tlzs.iiu..-e,. Schn·efel'll.-:is;;erscoff, Trichlorethylen, Alkoho~ Vinylchlond, BlaU53n­
Tl!, Pbos~n llll<i Scnwefäldio~]d sov.ie Primöhrchen =h önlicben Belaogl!!lL, Do.;isleistungsmessger:b, ~gnetes Abspe,."Tillll:erial. 
Kur bei Anla.,"'E!ll ~Betrieben, die mit rsdioakth"i!ll .S:offen umgehen und ill die Gef:Jhren.gruppe IlA oder IlIA genW} FWDV 500 eingesruft sind 
S ttnhlempürtrupp.flbrzeug octer ABC-En.-undmig>mfrn':lgen 

Die Festle~. welchen Feuerwe!llreo bestimmte EiMatzbereiche aufVeltellrs1"-egen mge..,.il!S€:ll werden. eirfolgt nach § ~3 HBKG. 
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~ührdn:ags­

stllf• fär 
Sch11ttw reich 

Wl 

J. Richtlffrt• für da ..\usliishm{!; einer F~uenrw zv Siclterst.ellung b.ei Ge-fallnn auf C.W-ässffll 

JU.11nuichn~11de M Ml.:male 

kein@ n~•HlS\\-eITe Gewässer nifäao.den 
ldei:oere Biidl.e 

Stufe 1 

TSF O<!o.r TSF-W' ) 

Stuf~ 2 

LF 10 

Stuf• 3 

Zmiitzlid 1. ist inn@r­
h.alb jed@s Landkreise> 
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Für jeden Schutzbereich innerhalb einer Gemeinde ist eine Einordmmg in die genannten Ge­
fährdtmgsstufen rnrzunehmen.. Ein Schutzbereich ist das Gebiet, das von einem Standort einer 
Feuenvehr innerhal'b der Regelhilfsfrist erreicht >\'erden kann (siehe hierzu § 4). Eine Ge­
meinde hat mindestem einen oder auch mehrere Schutzbereiche. In der Regel orientiert sich 
die Fes egtmg der Sdrutzbereiche an den vorhandenen Feuerwehrstandorten. Ein Feuerwehr­
standort kann dabej für die Gemarkung eine;; oder mehrerer Orts- oder Stadtteile zuständig 
sein. "Maßgebhcb für die Einordmmg in die jeweiligen Gefiihrdllng:;;s uen sind in der Regel 
nicht Einzelobjekte, sondern die GeS3illltstrultur in einem Schutzbereich. 

Die Ausrutung der Stufe l der öffentlichen Feuerwehr für die jeweiligen Schutzbereiche 
ergiOt sich aus den ernrittelten Gefährdtmgsstufeu. Dabei ist das ge.samte Gemeindegebiet zu 
betrachten, und e;; müssen nicht alle Einsatzmittel in allen Schutzbereichen ·vorgehalten wer­
den. Die Einsatzmittel der einzelnen Orts- tmd Stadtteilfeuenvehren haben sich \iielmehr da­
ran zu orientieren, ob damit am Schadensort iruierhalb der Regelhilfsfrist wirksame Hilfe ein.­
geleitet werden kann. Am~ 4 Abs. 3 Satz 3 und die Möglichkeit, weitere taktische Einheiten 
nachz:uführen. \\iird venviesen. 

Die AUSIÜ5tung der Stufe l einschließlich des dafür notwendigen Penonals ist in der Regel 
innerhalb Yon zehn 1.finuten nach der Alanuierung am Einsatzort einnsetz:en tmd hat spätes­
tens zu Beginn der Stufe 2 den vollen l:mfäng zu erreichen. 

Die Ausrüstung der Stufe l soll jede Gemeinde selbst .in vollem Umfang bereithalten, die 
Ausn1sttmg der Stufe 2 kann im Rahmen der gegenseitigen Hilfe auch dmch andere Gemein­
den bereitgehalten werden. Die Ausrfuttmg der Stufe 3 ist durch die Kreise und l..Teisfreien 
Städte sicherzustellen. Besondere in den Gefährdungsstufen nicht erfasste Risiken sind im 
Einzelfall bezüglich der erforderlichen Einsatzmittel gesondert zu berücksichtigen.. 

Die AUSIÜ&tung der Stufe 2 einschließlich des dafür notwendigen Personals ist in der Regel 
innerhalb von 20 :Minuten nach der Alannienmg am Einsatzort einzuse.tzen und hat spätestem 
zu Beginn der Stttfe 3 den \'ollen Umfang zu erreichen. Die Amrüstung der Sttüe 3 ist in der 
Regel innerhalb von 30 Ivlinu en nach der Alarmienmg am Eins.alzort einzusetzen. Dabei han­
delt er, sich um Richtwerte, von denen in Abhängigkeit d.er örtlichen Gegebenheiten Abwei­
chtmgen möglich sind. 

Aumahmen vou den Richtwertevorgaben sind nur mit Zmtimmtmg der Attf;ich.tsbehördeu 
zulä5sig. 



11.4. Anhang: Hessische Bauordnung (Auszug) 

§ 14 Brandschutz 

(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung 
eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und 
bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. 

(2) Zum Schutz von schlafenden Personen müssen 
1. in Wohnungen die Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege 
von Aufenthaltsräumen führen, 
2. in sonstigen Nutzungseinheiten die Aufenthaltsräume, in denen bestimmungsgemäß 
Personen schlafen, 

jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. 

Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass 
Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft 
obliegt 

1. in Wohnungen nach Satz 1 Nr. 1 den unmittelbaren Besitzerinnen und Besitzern, 
2. in Nutzungseinheiten nach Satz 1 Nr. 2 den Betreiberinnen und Betreibern, 

es sei denn, die Eigentümerinnen oder die Eigentümer haben diese Verpflichtung übernommen. 
Bestehende Nutzungseinheiten nach Satz 1 Nr. 2 sind bis zum 1. Januar 2020 entsprechend 
auszustatten. 

§ 29 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 

(1) 1Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten unterschieden in 
1. nicht brennbar, 
2. schwerentflammbar, 
3. normalentflammbar. 

2Baustoffe, die nicht mindestens normal entflammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe), dürfen 
nicht verwendet werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit anderen Baustoffen nicht 
leichtentflammbar sind. 

(2) 1Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfähigkeit unterschieden in 
1. feuerbeständig, 
2. hochfeuerhemmend, 
3. feuerhemmend. 

2Die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren 
Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschließenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die 
Brandausbreitung. 
3Bauteile werden zusätzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in 

1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen, 
2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen und die bei raumabschließenden Bauteilen zusätzlich eine in Bauteilebene 
durchgehende Schicht aus nicht brennbaren Baustoffen haben, 



3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und 
die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren 
Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen 
haben, 
4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen. 

4Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt 
ist, müssen 

1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, mindestens den Anforderungen von Satz 3 Nr. 
2, 
2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müssen, mindestens den Anforderungen von Satz 
3 Nr. 3 
entsprechen. 

5Abweichend von Satz 4 sind andere Bauteile, die feuerbeständig oder hochfeuerhemmend sein 
müssen, aus brennbaren Baustoffen zulässig, sofern sie den Technischen Baubestimmungen nach § 
90 entsprechen. 6Abweichungen von in den Technischen Baubestimmungen enthaltenen Planungs­
, Bemessungs- und Ausführungsregelungen bedürfen einer Abweichungsentscheidung nach§ 73. 7§ 
17 bleibt unberührt. 8Satz 5 gilt nicht für Wände nach§ 33 Abs. 3 Satz 1 und Wände nach§ 38 Abs. 
4 Satz 1 Nr. 1. 

§ 33 Brandwände 

(1) Brandwände müssen als raumabschließende Bauteile zum Abschluss von Gebäuden 
(Gebäudeabschlusswand) oder zur Unterteilung von Gebäuden in Brandabschnitte (innere 
Brandwand) ausreichend lang die Brandausbreitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte 
verhindern. 

(2) Brandwände sind erforderlich 
1. als Gebäudeabschlusswand, ausgenommen von Gebäuden ohne Aufenthaltsräume und 
ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt, wenn diese Abschlusswände 
an oder mit einem Abstand von weniger als 2,50 m gegenüber der Grundstücksgrenze 
errichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden oder 
nach den baurechtlichen Vorschriften zulässigen künftigen Gebäuden öffentlich-rechtlich 
gesichert ist, 
2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude in Abständen von nicht 
mehr als 40 m, 
3. als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich genutzter Gebäude in 
Brandabschnitte von nicht mehr als 10 000 m3 Brutto-Rauminhalt, 
4. als Gebäudeabschlusswand zwischen Wohngebäuden und angebauten landwirtschaftlich 
genutzten Gebäuden sowie als innere Brandwand zwischen dem Wohnteil und dem 
landwirtschaftlich genutzten Teil eines Gebäudes. 

(3) 1Brandwände müssen auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbeständig sein 
und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 2Anstelle von Brandwänden sind in den Fällen des 
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 zulässig: 

1. für Gebäude der Gebäudeklasse 4 Wände, die auch unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung hochfeuerhemmend sind, 
2. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmende Wände, 
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3. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 Gebäudeabschlusswände, die jeweils von innen 
nach außen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Teile des 
Gebäudes, mindestens jedoch feuerhemmende Bauteile, und von außen nach innen die 
Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständiger Bauteile haben. 

31n den Fällen des Abs. 2 Nr. 4 sind anstelle von Brandwänden feuerbeständige Wände zulässig, 
wenn der Brutto-Rauminhalt des landwirtschaftlich genutzten Gebäudes oder Gebäudeteils nicht 
größer als 2 000 m3 ist. 

(4) 1Brandwände müssen bis zur Bedachung durchgehen und in allen Geschossen übereinander 
angeordnet sein. 2Abweichend davon dürfen anstelle innerer Brandwände Wände geschossweise 
versetzt angeordnet werden, wenn 

1. die Wände im Übrigen Abs. 3 Satz 1 entsprechen, 
2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wänden stehen, feuerbeständig, aus 
nichtbrennbaren Baustoffen sind und keine Öffnungen haben, 
3. die Bauteile, die diese Wände und Decken unterstützen, feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen sind, 
4. die Außenwände in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder unterhalb 
des Versatzes feuerbeständig sind und 
5. Öffnungen in den Außenwänden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder andere 
Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine Brandübertragung in andere Brandabschnitte 
nicht zu befürchten ist. 

(5) 1Brandwände sind 0,30 m über die Bedachung zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer 
beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbeständigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen 
abzuschließen; darüber dürfen brennbare Teile des Daches nicht hinweggeführt werden . 2 Bei 
Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind Brandwände mindestens bis unter die Dachhaut zu 
führen. 3Verbleibende Hohlräume sind vollständig mit nichtbrennbaren Baustoffen auszufüllen. 

(6) Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck zusammenstoßen, durch eine Brandwand 
getrennt werden, so muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 5 m betragen; 
das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 120° beträgt oder mindestens eine 
Außenwand auf 5 m Länge als öffnungslose feuerbeständige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen, 
bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 4 als öffnungslose hochfeuerhemmende Wand ausgebildet 
ist. 

(7) 1Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen über Brandwände nicht hinweggeführt werden. 2Bei 
Außenwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung begünstigen können, wie 
hinterlüftete Außenwandbekleidungen oder Doppelfassaden, sind gegen die Brandausbreitung im 
Bereich der Brandwände besondere Vorkehrungen zu treffen. 3Außenwandbekleidungen von 
Gebäudeabschlusswänden müssen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen 
nichtbrennbar sein. 4 Bauteile dürfen in Brandwände nur so weit eingreifen, dass deren 
Feuerwiderstandsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird; für Leitungen, Leitungsschlitze und 
Schornsteine gilt dies entsprechend . 

(8) 1Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. 2Sie sind in inneren Brandwänden nur zulässig, 
wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind. 3 Die Öffnungen 
müssen feuerbeständige, dicht und selbstschließende Abschlüsse haben. 

{9) In inneren Brandwänden sind feuerbeständige Verglasungen nur zulässig, wenn sie auf die für 
die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind. 
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(10) Abs. 2 Nr. 1 gilt nicht für seitliche Wände von Vorbauten im Sinne des§ 6 Abs. 6, wenn sie von 
dem Nachbargebäude oder der Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen 
Ausladung entspricht, mindestens jedoch 1 m beträgt . 

(11) Abs. 4 bis 10 gelten entsprechend auch für Wände, die nach Abs. 3 Satz 2 und 3 anstelle von 
Brandwänden zulässig sind. 

§ 36 Erster und zweiter Rettungsweg 

(1) 1Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen, 
selbstständige Betriebsstätten müssen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander 
unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege dürfen jedoch innerhalb 
des Geschosses über denselben notwendigen Flur führen. 2Ein zweiter Rettungsweg ist für 
Nutzungseinheiten, die zu ebener Erde liegen, nicht erforderlich, wenn im Brandfall die Rettung 
über einen direkten Ausgang ins Freie möglich ist und wenn keine Bedenken wegen der 
Personenrettung bestehen. 

(2) 1Für Nutzungseinheiten nach Abs. 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste Rettungsweg 
über eine notwendige Treppe führen. 2 Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige 
Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein . 
3Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren 
Treppenraum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können 
(Sicherheitstreppenraum) . 

(3) 1Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei denen 
die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über 
der Geländeoberfläche liegt, dürfen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr über die 
erforderlichen Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt. 2 Bei Sonderbauten ist der zweite 
Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr nur zulässig, wenn keine Bedenken wegen der 
Personenrettung bestehen. 
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11.5. Anhang: Stellungnahme Landkreis Kassel 
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